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Beantwortung der Anfrage der Abg. Dr. Feurstein 
und Gen., betreffend die Ver'Nendung von zusätz­
lichen finanziellen ~lIi tteln für Rehabili tations­
maßnahmen (Nr. 2004/J). 

Die AbgeordnetenDr. Feu.rstein und Genossen haben 
an mich folgende Anfrage gestellt: 

Frage 1: Welche Gründe waren maßgebend, daß.für 
die Werkstätten, die tm Rahmen des Behinderten­
dorfes ~n Altenhof errichtet werden, keine För­
derung durch das Bundesministerium für soziale 
Verwaltung erfolgt. 

Ich beehre mich, zu dieser Frage folgendes zu be­
merken: 

~.twort: Der Verein "Lebenswertes Leben" errichtet 
anerkennenswerterweise in Alterihof am Hausruck ein 
BehindertendorffUr körperlich schwerstbehinderte 
Menschen, die wegen ihrer schweren BehinderuJ."1g stän­
dige Pflege benötigen? di~se aber in ihrer angestamm~ 
ten Umgebung nicht vorfinden. Zur Linderung der 
körperlichen Beschvverden soll Physikotherapie als 
medizinische Rehabilitationsmaßllahme und nach den 
Angaben der Initiatoren Beschäftigungstherapie als 
soziale Hehabili tat i onsmaßnahme geboten V"v"erden. 

Maßnarunen der Beschäftigungstherapie, di e auf Grund 
der verfassung~3rechtlichen Zustänchgkei t v'on den 
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Ländern auf Grund der Landesbehindertengesetze durch­

geführt werden, können aus diesßm Grunde weder aus 
den Mitteln der Arbeitsmarktförderung noch aus den . 
Mitteln des Ausgleichstaxfonds eine Förderung er­
halten. Mittel der ArbeitsmarktfördenL~g bzw. des 
Ausgleichstaxfonds werden im ü"brigen zur Schaffung 
'. 

yon geschützten Arbei.-tsplätzen in der freien "j'{irt­

schaft und zur Errichtung und zum Ausbau von geschütz­
ten Werkstätten für Behinderte verwendet. Gegenüber 
den von den Lät."ldern wahrzv .. uehrnenden Zustänäigkei ten 

ist außerd.em eine klare Abgrenzung zu den Einrich­
turlgen der Beschäftigungstherapie deshalb notwendig, 
weil die in geschützten Werkstätten beschäftigtenS 
Behindert"en eine bestimmte Ivlind estl ei stungsfähigke i t 

und damit - wenn auch im eingeschränkten Ausmaß -
produktive Leistungen zu erbringen haben. Diese Be­

hinderten sollen in den geschützten Werkstätten ein 
kollekti~vertragliches Entgelt und vollen sozialver­
sicherungsrechtlichen Schutz erhalten. 

Frage ,st Für welche Projekte des Btmdesministeriums 
für soziale Verwaltung wurden die zusätzlichen Mittel 
für Rehabilitatiousrnaßnahmen bisher aufgewendet? 

Antwort: -Von den für 1978 aus dem Titel der Arbeits­
marktförder..:mg vorgesehenen lvIi tteln von S 160 Mio. 
wurden im 1. Halbjahr 1978 insgesamt S 86,008.732,42 
für folgende arbeitsmarktpolitiS"che Maßnahmen bereit­
gestellt: 

-
":" fUr Maßnahmen der Arbeitsmarktausbildung gern. § 19 

Abs. 1 lit. b AMFG und § 26 Abs. 1 M~FG für Ein-, 
Um- oder Nachschulungen, für berufliche Ausbildungen, 
Arbeitserprobung, für Maßnahmen der Berufsvorbereitung, 

des Arbeitstrainings und der Weiterentwicklung im Be­

ruf 1 
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- fU.r Maßnahmen der geographischen Mobilität und 
des Arbeitsantrittes gern. § 19 Abs. 1 lit. c-k AMFG, 

für KinderbetreUUJlgsbeihilfen gern. § 19 Abs. 1" 
lit. 1 AMFG, 

für Maßnahmen der Arbeitsbeschaffung bei konjunk­
turellen oder einzelbetrieblichen Beschäftigungs­
schwierigkeiten gern. § 27 Abs. 1 lit. c AMFG und 
längerfristigen Beschäftigungsschwierigkeiten 
gern. § 35 AIlJiFG 

Diese ~rbeitsmarktpolitischen Förderungsmaßnahmen 
betreffen die laufenden Aktivitäten der Dienststellen 
der Arbeitsmarktverwaltung für den in der Verordnung 
zu. § 16 AIvIFG,BGBl. Nr. 31/1969, vom 16. 6. 1969, 
angeführtenPersonenkreis, das sind 

a) körperlich Behinderte, wie am.Stütz- oder Be­
wegungsapparat Behinderte, chronisch organisch 
Erkrankte, Sinnesbehinderte 

b) psychisch Behinderte, wie an Geistesschwäche, 
Psychosen oder Neurosen Leidende und. Anfalls-· 
kranke 

c) Pers"onen, bei den.en ein.e soziale Fehla.llpassung 
vorliegt; 

d)Persönen, bei denen sonstige Umstände, wie 
Schwangerschaft, Betreuungs- oder Sorgepflicht, 
förtgeschrittene~ Alter, Mangel an schulischen 
Voraussetzungen für eine Er\'"verbstätigkei t vor­
liegen. 

Diese Mittel V'lI.lrden als Individualbeihilfen gern. 
§ 19 lliflFG d.en Behinderten zuerkannt, firrMaßnarmaen 
der Arbei tsbeschafflmg gern. §§ 27(1)a, 27(1)0 und 

-"" 
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35 AMFG gewährt bzvv. als Beihilfen gern. §§ 21 und 
26 Aas. 1 AMPG an Betriebe ilIll{ Einrichtungen für 

den ih."I1en durch ihre Schulungstätigkeitentstehen­

den Personal- und Sachauf"l"land gewährt. Zusätzlich 
zu diesen laufenden Maßnah.rnen erfolgte fi"';r das Be­

rufliche Bildungs- und Rehabilitationszentrum Linz 
des Berl,lfsförderu,ngsinsti tutes eine investi ve Proj ekt­
förderung gern. § 26 A1:)s. 2 AMFG und für das Kinder­

gartenzent~m Irmsbruck des Österreichischen Wohl­
fahrtsdienste,s eine Projektförderung gern. § 26 b MIFG. 

Die hiefür aufgewendeten Mittel der Projektförderung 
sind jedoch nicht in den S 160 Mio. inkludiert. Die 
Finanzie!'U!lg dieser Proj ekte erfolgte aus den fUr in­
vestive Förderungsrnaßnahmen vorgesehenen Budgetmitteln. 

Fragi:...J.:. Welche Insti.tutionen, die für Rehabilitation 
zuständig sind, erhielten im Jahre 1978 bisher zusätz­

liche Mittel aus obigem Titel? 

~f.ie .4~ Wie hoch waren die ausgegebenen Beträge im 
einzelnen (j e Institution Ulld Proj ekt) ? 

Antwort ,zu Frage 3 und 4~ Wie bereits in. der Beant­

wortung zu Frage 2 au.sgeführt v\lu.rde 1 vfllrden di e im 
1. Hal'bjahr 1978 aufge\vendeten Mittel fUr die lau­

fenden Aktivitäten der Arbeits~arktverwaltung für . 

berufliche Rehabilitationsmaßnahmen verwendet. Neben 
den Maßnahmen für Arpe.itsmarktausbildung, der För­
derung der geographischen Mobilität und Maßnahmen 
der Arbeitsbeschaffung vmrden Betrieben und Einrich­
~Ulgen, die über Ersuchen der Dienststellen der Ar­
bei tsmarktver."valtung Ma!3nahi"D.sn gem.§ 19 Abs. 1 
1i t. a und b AIVIFG durchfU.hren, B'eihilfen zu dem 

ihnen aus der Durchfüh::t.:'1L."1g di8serM~ß?-ahmen ent­
stehenden Personal- und Sachaufwandgem. §§ 21 Abs. 2, 

21 Abs. 3 und 26 Abs. 1 MiIFG zuerkannt. 
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Beihilfen gema § 21 Abs. 2 ~~1FG zum Personal- und 
Sachaufwand wurden im 1. Halbjahr I978 an folgende 
Institutionen, die für Reha'bi1itation zuständig 
sind, gewährt: 

Geschützte Werkstätte des Öster-
reichischen Blindenverbandes, 
IJandesgru.ppe Kärnten 
Berufsförderungsinstitut Steierma.rk 
Berufsförderungsinstitut Wien 
Reha-Werk Wien 
Wirtschaftsförderungsinstitut Wien 

S 

S 

S 

S 

S 

136.396,--
458.588,--
494.608,--

3,530.038,--
2.550,--

Beihilfengem. § 21 Abs. 3 AMFG zum Personal- und Sach­
aufwand vmrden im 1. Halbjahr 1978 an folgende Insti­
tutionen gewährt~ 

Verein für Berufsvorbereitung für 
Jugendliche, Niederösterreich 
Berufliches Bi1dungs- und Rehabili­
tationszentrlun Linz des Berufs­
förderungsinstitutes Oberösterreich 
Arbeitsgemeinschaft für Rehabilitation, 
Sa1zburg 
An1ernwerkstätte Batsch1h~s'des Vereines 
Lebenshilfe, Vorarlberg 
Jugend am Werk, Wien 

S 1,007.359,36 

S 4,540.000,--

S 1,137.349,30 

S 1,264.000,-­
S 9,915.942,--

FU.r die Durchführung von Maßnafu'1len gem. § 19 Abs. 1 li t. b 
AMFG wurden im 1. Halbjahr 1978 folgender Institution Bei­
hilfen gern. § 26 Abs. 1 lJ~FG gewährt: 

. 
Berufsförde~xngsinstitut Steier~ark s 334.830,--

Durch zusätzliche rili ttel, die außerha1b des Ralll"nens von 
S 160 Mio. aus den für investive Förderungsmaßnahmen 
(Errichtungs- y Ausstattungs- oder Erwei tertmgsinvesti tionen) 
vorgesehenen Budgetmittel bestritten ·wurd.~n, wurde dem 
Beruflichen Bildungs- und Rehabi1i tationszentrtun Linz 
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des Berufsförderungsinsti tu:tes E Ln Zuschuß gem. 

§ 26 Abs. 2 .~~FG in der Höhe von S 11 Mio. zuer­

kannt, der jedoch bisher noch ni,;ht zur Auszahlung 

. gelangte ,und dem Österreichischen Wohlfahrtsdienst , 

Landesstelle Tirol, eine Beihilfe gern. § 26 b AJ'IIFG 

in Form eines Zuschusses von S 500.000,-- zur 

Schaffung und Ausstattung von Kindergartenplätzen 

gewährt. 

-. ~,. 
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